
 
 
 

 

Berlin, den 14. Oktober 2021 
 

Schriftliche Fragen für den Monat Oktober 2021 

 Frage Nr. 10-048+049+050 
 
 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter, 

 

Ihre Fragen: 

Wie hoch waren die Kosten der Rückführung der von der YPG gefangen 

gehaltenen acht deutschen Staatsbürgerinnen sowie ihren insgesamt 23 

Kindern von Syrien nach Deutschland 

(https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/mit-us-hilfebundesregierung-

holt-deutsche-isis-mitglieder-aus-syrien-zurueck77889718.bild.html)?  

 

und 

Hat die Bundesregierung finanzielle, materielle oder sonstige Zusagen 

gemacht, um diese Personen zurückzuführen und wenn ja, welche? 

 

und 

Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse vor, dass sich diese Personen strafbar ge-

macht haben und wenn ja, um welche Straftaten handelt es sich? 

 

beantworte ich gemeinsam wie folgt: 

 

Die Abrechnung der Rückholaktion vom 6. Oktober 2021 ist noch nicht abgeschlossen, 

da die Schlussrechnungen der Dienstleister noch nicht vorliegen. Die Bundesregierung 

hat im Vorfeld der Rückholaktion sowohl der beauftragten Charterfluggesellschaft als 
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auch den beteiligten US-amerikanischen Stellen zugesichert, dass die für die Rück-

holaktion entstehenden Auslagen durch den Bund beglichen werden.  Die von der Bun-

desregierung nach Deutschland zurückgeholten Personen sind zudem auf Grundlage 

von Paragraph 5 des Konsulargesetzes zum Ersatz der dem Bund entstandenen Ausla-

gen verpflichtet. 

 

Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA) führt gegen drei der Rück-

kehrerinnen ein Ermittlungsverfahren. Zu den ihnen zur Last gelegten Straftaten wird 

auf die Pressemitteilung des GBA vom 7. Oktober 2021 (https://www.generalbundesan-

walt.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/aktuelle/Pressemitteilung-vom-07-10-

2021.html?nn=478184 ) verwiesen. Zu Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaften 

der Länder nimmt die Bundesregierung aufgrund der Kompetenzverteilung des Grund-

gesetzes keine Stellung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 


